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LG-95 766.0021/23/1.6.2  766.0044/19.1.6.2 
LG-96 766.0022/23/1.6.2  766.0045/20/1.6.2 
LG-99 766.0023/23/1.6.2  766.0035/20/1.6.2 
LG-100 766.0025/23/1.6.2  766.0036/20/1.6.2 
LG-101 766.0026/23/1.6.2  766.0037/20/1.6.2 
LG-102 766.0027/23/1.6.2  766.0038/20/1.6.2 
LG-103 766.0028/23/1.6.2  766.0046/21/1.6.2 

 
 
Immissionsschutz 
Bekanntmachung der Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)) 
 
Die Westwind Projektierungs GmbH & Co. KG, Brinkstraße 25, 27245 Kirchdorf, beantragt die 
wesentliche Änderung gemäß §§ 10, 16, 19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) von 
sieben Windenergieanlagen (WEA) im Außenbereich der Stadt Lügde an den Standorten: 

Anlage LG-95 LG-96 LG-99 LG-100 LG-101 LG-102 LG-103 
Gemarkung Lügde Lügde Lügde Lügde Lügde Sabbenhausen Lügde 
Flur 18 18 20 20 18 9 18 
Flurstücke 159 57 44/1 154/76 153 18 126/76  

 

Gegenstand des Genehmigungsantrages ist die Änderung des Anlagentyps für alle sieben Anlagen von 
einer GE Renewable Energy GE 5.3-158 (Flachfundament; Rotordurchmesser: 158,0 m; Nabenhöhe: 
161,0 m; Gesamthöhe: 240,0 m; Nennleistung: 5.300 kW) zum Anlagentyp Enercon E-160 EP5 E3 
(Flachfundament; Rotordurchmesser: 160,0 m; Nabenhöhe: 160,0 m; Gesamthöhe: 240,0 m; 
Nennleistung: 5.560 kW). 

Das beantragte Vorhaben unterliegt dem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsvorbehalt nach § 
16 BImSchG i. V. m. Nr. 1.6.2 V des Anhangs zu § 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV). 

Windfarmen sind als UVP-Vorhaben in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG 
unter der Nr. 1.6.2 Spalte 2 genannt, sodass für das hier beantragte Änderungsvorhaben im Rahmen 
einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 1 UVPG 
zu prüfen ist, ob das Änderungsvorhaben nach den in der Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  

Gegenstand der überschlägigen Prüfung war, ob der Wechsel des Anlagentyps und damit die 
Veränderungen der Maße der Windenergieanlagen eine erhebliche Umwelteinwirkung im Sinne des 
UVPG darstellen. Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksichtigung der Stellungnahmen 
der beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde festgestellt und entschieden, dass die Durchführung 
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einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da das Änderungsvorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der 
Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wäre, sodass gem. § 9 Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 1 UVPG 
keine UVP-Pflicht besteht. Dabei wurde insbesondere auch berücksichtigt, dass die jeweiligen 
Richtwerte an den relevanten Immissionsorten weiterhin eingehalten werden und alle übrigen 
öffentlich-rechtlichen Belange durch die geringe Veränderung der Maße der Windenergieanlagen nicht 
nachteilig betroffen sind. Die Feststellung ist selbstständig nicht anfechtbar. 

Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 S. 1 bis 3 UVPG der Öffentlichkeit bekanntgegeben. 

Dieser Text ist auch auf der Internetseite des Kreises Lippe unter https://www.kreis-lippe.de/kreis-
lippe/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/bekanntmachungen-umwelt-und-energie.php ( 
Immissionsschutz  Umweltverträglichkeitsprüfung) abrufbar. 

Im Auftrag 

gez. Klüter 
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